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Informationspflicht nach Artikel 13 und 14 DS-GVO 

 

Name und Kontaktdaten des 
Verantwortlichen  

 

Landratsamt des Schwarzwald-Baar-Kreises 
Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche mit Interdisziplinärer 

Frühförderstelle 

Amtsleitung Daniel Mielenz 
Herdstraße 4, 78050 VS-Villingen 

Tel. 07721/913-7676 
Mail: d.mielenz@Lrasbk.de 

 

Kontaktdaten der 
Datenschutzbeauftragten 

Landratsamt des Schwarzwald-Baar-Kreises 
Am Hoptbühl 2 

78048 VS-Villingen 
Tel. 07721/913-7076 

Mail: datenschutz@Lrasbk.de   
 

Zweck der Erhebung und 

Speicherung Ihrer 
personenbezogenen Daten 

 

Die Verarbeitung dient der Einleitung und Durchführung einer 

interdisziplinären Frühförderung (niederschwellige Beratung, Diagnostik, 
Durchführung von Therapie- und Förderleistungen) insbesondere im 

Rahmen einer Komplexleistung nach § 46 SGB IX. 
 

Berechtigtes Interesse an der 

Erhebung, Speicherung und 
Verarbeitung 

Die Verarbeitung Ihrer Daten ist zur Einleitung und Durchführung einer 

Frühförderung, insbesondere einer Komplexleistung gem. Art. 6 Abs. 1 c) 
bzw. e) DS-GVO notwendig. Ohne Erhebung und Speicherung der Daten 

ist eine Frühförderung für Ihr Kind nicht möglich. 
 

Verarbeitete Daten 
 

Gemäß Art. 9 Abs. 2 h) DS-GVO in Verbindung mit § 22 Abs. 1 Nr. 1 lit. 
b) BDSG verarbeiten wir besondere Kategorien personenbezogener Daten 

von Ihnen und Ihrem Kind. Personenbezogene Daten sind Daten, die auf 

Sie bzw. Ihr Kind persönlich beziehbar sind (z.B. Name, Adresse, 
Telefonnummer, Geburtsdatum). Zu den besonderen Kategorien gehören 

insbesondere Gesundheitsdaten (bspw. Entwicklungsberichte, Diagnosen 
Ihres Kindes, etc.).  

 

Empfänger oder Kategorien 
von Empfängern 

der personenbezogenen Daten 
(vgl. 

Art. 4 Nr. 9 DS-GVO) 
 

Gemäß Art. 4 Nr. 9 DS-GVO tauschen wir ausschließlich notwendige 
Daten mit folgenden Empfänger*innen aus: Ihrer/m Kinderärzt*innen 

(Diagnostik, Rezept, Einleitung), Ihrer Krankenkasse (Förder- und 
Behandlungsplan, Kostenübernahme medizinisch-therapeutische 

Leistungen) Sozialamt/Eingliederungshilfe des Schwarzwald-Baar-Kreises 
(Förder- und Behandlungsplanung, Kostenübernahme psychologisch-

pädagogische Leistungen), ergotherapeutische Praxen, logopädische 
Praxen und physiotherapeutische Praxen, Optica Abrechnungszentrum 

Dr. Güldener GmbH, Kindertageseinrichtungen, sonderpädagogische 

Bildungseinrichtungen. 
 

Weitergabe von Daten 
 

Personenbezogene Daten geben wir nur mit Ihrer schriftlichen 
Einwilligung an oben genannte Empfänger oder andere Personen und 

Institutionen weiter. 
 

Im Rahmen einer Landesförderung sind wir vertraglich verpflichtet 

statistische Sammeldaten, die keine persönliche Identifizierbarkeit 
ermöglichen, an das Regierungspräsidium Freiburg weiterzuleiten. 

 
 



 

 

 

Speicherort und Speicherdauer 
 

Wir sind gemäß § 630 f Abs. 3 BGB verpflichtet, die Patientenakte Ihres 
Kindes 10 Jahre nach Beendigung der Maßnahme aufzubewahren. Hierzu 

werden die Akten in einem verschließbaren Aktenschrank bzw. auf einem 
Server innerhalb des Landratsamtes digital aufbewahrt. Nach Ablauf 

dieser Frist werden Ihre Daten gelöscht bzw. vernichtet. 
 

Sie haben uns gegenüber 

folgende Rechte, hinsichtlich 

der bei uns über Sie 

gespeicherten Daten: 
 

 Recht auf Berichtigung, Widerruf und Löschung 
 Recht auf Auskunft 

 Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 

 Recht auf Datenübertragbarkeit 

 

Wir möchten Sie darauf aufmerksam machen, dass Ihr Recht auf 

Löschung der Daten gemäß Art. 17 Abs. 3 b) - e) DSGVO nur im Rahmen 

der Dokumentations- und Aufbewahrungspflichten, die uns gesetzlich 

auferlegt sind, erfolgen kann (§ 630 f Abs. 3 BGB). 
 

Widerruf einer Einwilligung 

 

Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen 

Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung Sie betreffender 
personenbezogener Daten Widerspruch einzulegen oder eine Einwilligung 

zu widerrufen.  
Wir verarbeiten dann keine weiteren personenbezogenen Daten, es sei 

denn, es bestehen schutzwürdige Interessen für die Verarbeitung gemäß 

§ 84 SGB X oder die Verarbeitung erfolgt gemäß Art. 17 Abs. 3 lit. c) – e) 
DS-GVO. 

 
Eine Fortführung der Frühförderung ist dann nicht weiter möglich. 

 

Beschwerderecht Ihnen steht ein Beschwerderecht beim Landesbeauftragten für den 

Datenschutz und die Informationsfreiheit in Baden-Württemberg zu: 

Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit in 
Baden-Württemberg  

Postfach 10 29 32  
70025 Stuttgart 

Tel. 0711/615541–0 
Mail: poststelle@lfdi.bwl.de 

 


